
Elektrizitäts- und Wasserwerk  
der  Politischen Gemeinde Mels 

 

Tarifordnung 

Kabelfernsehanlage  
der  Gemeinde Mels 

ab  1.  Januar  2016  



1. Anschlussgebühren 

Für jeden Gebäudeanschluss wird  von der  Grundeigentümerschaft folgender Anschlussbeitrag 
erhoben (exkl. Mehrwertsteuer):  

pro  Gebäude inkl.  1.  Wohneinheit 	Fr. 1'500.-- 
2. bis  4.  Wohneinheit 	 Fr. 250.-- 
5.  bis  9.  Wohneinheit 	 Fr. 	125.-- 
ab  10  Wohneinheiten 	 Fr. 	60.-- 
*ausgenommen Tarifanpassungen für Gewerbe-, Industrie- und Grossüberbauungen  

Die  Tiefbauarbeiten für  die  Hauszuleitung, ab  der  Verteilkonsole gehen voll zu Lasten  der  Grund-
eigentümerschaft. 

Reihen-Einfamilien- und einseitig angebaute Einfamilienhäuser werden  den  Mehrfamilienhäusern 
gleichgestellt, sofern  von  aussen nur ein Anschluss nötig ist.  

Die  Anschlussgebühr ist mit  der  Erstellung  des  Anschlusses zur Zahlung fällig. Sie wird für alle 
Wohnungen berechnet, auch wenn nur  in  einzelnen Wohnungen  von der  Anschlussmöglichkeit 
Gebrauch gemacht wird. 

Bei verspäteter Zahlung wird ein Verzugszins berechnet.  In  Härtefällen kann  der  Gemeinderat auf 
Gesuch hin andere Zahlungsbedingungen festlegen.  

2.  Abonnementsgebühren 

Zur Deckung  der  Kosten für  den  Betrieb und Unterhalt sowie für  die  Verzinsung und Amortisation  
der  Kabelfernsehanlage wird eine monatliche 

Abonnementsgebühr  von Fr. 17.28  
(inkl. Urheberrechtsgebühren und Mehrwertsteuer) 

für jede angeschlossene Wohnung erhoben. Für Nicht-Wohnungsbauten wird  die  Gebühr  von  Fall 
zu Fall festgelegt.  

Die  Gebühr wird  in der  Regel mit  der  Stromrechnung erhoben und ist innert  30  Tagen nach Rech-
nungsstellung fällig. Angebrochene Monate werden voll berechnet. 

Auf Wunsch  des  Liegenschaftseigentümers kann temporär vom Anschluss und  von der  Benüt-
zungsgebühr befreit werden, indem  die  Anschlussstellen durch Beauftrage  der  Gemeinde plom-
biert werden.  Die  Kosten dafür trägt  der  Liegenschaftseigentümer.  

Die  vorstehende Gebührenordnung ist vom Gemeinderat  am 02.  Februar  2016  genehmigt worden. 

MeIs,  05.  Februar  2016  
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